
Berechnung des Trinkwasserleitwertes des 

Dimethenamid Metaboliten M23 
 

Substanzname [(2,4-Dimethyl-3-thienyl)(1-methoxy-2-propa-
nyl)amino](oxo)essigsäure; Dimethenamid-OXA; 
M656PH023 

Chemisches Symbol oder Summenformel C12H17NO4S 

CAS-Nr. 380412-59-9 

Stoffgruppe oder Verwendung Nicht relevanter Pestizidmetabolit (nrM) 

NOAEL [mg /kg d] - 

Gesamtfaktor Extrapolation Menschen - 

ADI [mg/kg KG d] 0,040 

Trinkwasserleitwert [mg/l] 0,140 

 
 

 
Quelle: https://www.chemspider.com/Chemical-Structure.28290255.html 

 

Toxikologische Bewertung: 

In der EFSA-Bewertung der Muttersubstanz Dimethenamid-P wird der Metabolit M23 als weniger to-
xisch als der Ausgangsstoff beschrieben [1]. Dies wurde laut EFSA sowohl für den Metaboliten M23 
als auch M27 in einer 28-Tage Studie gezeigt. Die EFSA schließt daraus, dass die Referenzwerte der 
Muttersubstanz Dimethenamid-P zur Bewertung der Metaboliten M23 und M27 (und weiterer) her-
angezogen werden können. Damit ergibt sich für die beiden Metaboliten ein ADI von 0,04 mg/kg KG. 

Berechnung des Leitwertes: 

Bei Annahme eines Körpergewichtes von 70 kg, 2 Litern Trinkwasserkonsum pro Person und Tag sowie 
einer Ausschöpfung in Höhe von 10 % des ADI über das Trinkwasser ergibt sich nach folgender Formel:  
 
LeitwertTW = ADI * Körpergewicht * Allokation / Trinkwasserkonsum 
LeitwertTW = 1,9 mg/kg * 70 kg * 0,10 / 2 l 
LeitwertTW = 0,140 mg/l 
 
Aus trinkwasserhygienischen Gründen und mit Blick auf das Minimierungsgebot soll die Konzentration 
des Metaboliten M23 im Trinkwasser so niedrig sein, wie dies mit im Einzelfall angemessenem Auf-
wand unter Einhaltung mindestens der allgemein anerkannten Regeln der Technik möglich ist [2]. 

https://www.chemspider.com/Chemical-Structure.28290255.html
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